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Kırchenbilder, ekklesiologische Aspekte sınd in der Moraltheologie selten, un
WCNN S1Ce eingebracht werden, ann werden S1e melst beiläufig erwähnt. SO hat
die „Einführung ın die Moraltheologie“ VO Franz Furger (Darmstadt’ die
iınnerhalb des moraltheologischen Studiums den Standardwerken gehört, ke1i-
N  e ekklesiologischen inweıs. DiIiese Feststellung oılt auch dann, WECeNN I1n die
ın immer Etappen stattfindende Diskussion die Kompetenz des Lehr-
Aamnıts In Fragen des natürlichen Sıttengesetzes hıiınzunimmt. Es 1St nıcht übertrie-
ben, WCNN hinzugefügt wiırd, da{ß diese Klärung die Moraltheologen mehr A4US

Pflicht enn AaUuUs Neigung durchgeführt haben Als Indız dafür MNag gelten, da{fß
sıch keines der Referate auf den Kongressen der Moraltheologen se1mt Mıtte der
600er Jahre ausdrücklich mı1ıt dieser Thematık befafßte un 11UT eın Referat mıt der
ekklesiologischen Fragestellung 1m CHSCICH Sınn

Es 1St VO  =) den Moraltheologen immer wieder bedauert worden, da{fß in dieser
Diskussion die Moraltheologen VO  —_ den anderen Dıiszıplinen (zu denken W ar

erster Stelle die Fundamentaltheologie) wen1g Unterstützung bekamen.
Dennoch soll anhand einıger Beispiele verdeutlicht werden, welche unmıttelbare
Wechselwirkung 7zwiıischen Kirchenbild un moraltheologischer Vorgehensweise
besteht. Dabe!] trıtt nıcht dıe Lehramtsthematik in den Vordergrund, enn da-
durch werden andere elementare ekklesiologische Hınweise eher verdeckt. Es
sollen vielmehr gerade diese ekklesialen Aspekte hervorgehoben werden.

Gehören die Lehramtsthematik un die ekklesiologische Thematiık ZUS  —_

men ” Handelt CS sıch nıcht 7wel gELrCNNTE Gebiete? [)as „Handbuch der
Fundamentaltheologie“ hat eınen Band mıt dem Titel „ Traktat Kırche“ (Freı-
burg un eiınen Band „Theologische Erkenntnislehre“ (1988) Di1e Lehr-
amtsthematik 1sSt 1m etzten Band behandelt worden2. uch iın der Moraltheolo-
z1€ 1St Zzu eıl diese Unterscheidung übernommen worden; ZA0E Beispiel ın
dem VO  z Wılhelm Ernst herausgegebenen Band „Grundlagen un: Probleme der
heutigen Moraltheologie“ (Würzburg 1989); 1n dem eın Beıtrag „Normfindung
in der Kırche“ un eın anderer „Lehramt un Moral“ überschrieben sind

Im Blick auf dıe Moraltheologie ann DESAQT werden, da{fß Ort die Lehramts-
irage oft eın verläßlicher Indikator für das ekklesiologische Verständnis 1St, und
insotern besteht 1er eın Zusammenhang. An vier Beispielen soll die These
VO  eD) der unmıiıttelbaren Wechselwirkung VO  e moraltheologischem un ekklesio-
logischem Verständnıiıs skizzıert werden.
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Kırche als mystischer Leib Christı un ıhr ezug Zzu Reich (zottes

Um den Übergang ZU heutigen Problemlage skizzıeren, 1St CS sinnvoll, auf
eın moraltheologisches Werk verweısen, das der Nahtstelle / weıten
Vatiıkanıschen Konzıil steht. Es 1St das 1954 iın erster un 1967 iın achter Auflage
erschienene Werk „Das (esetz Christı“ VO  => Bernhard FHäariıng „Die Norm, die
Mıtte un: das Ziel der christlichen Moraltheologıe 1St Christus. Das (zesetz des
Christen 1St eın anderes als Christus selber in PersonHerbert Schlögel OP  Kirche als mystischer Leib Christi und ihr Bezug zum Reich Gottes  Um den Übergang zur heutigen Problemlage zu skizzieren, ist es sinnvoll, auf  ein moraltheologisches Werk zu verweisen, das an der Nahtstelle zum Zweiten  Vatikanischen Konzil steht. Es ist das 1954 in erster und 1967 in achter Auflage  erschienene Werk „Das Gesetz Christi“ von Bernhard Häring*. „Die Norm, die  Mitte und das Ziel der christlichen Moraltheologie ist Christus. Das Gesetz des  Christen ist kein anderes als Christus selber in Person ... Das christliche Leben  darf nicht einseitig vom formulierten Gesetzeswort her verstanden werden, ja  nicht einmal primär vom fordernden Willen Gottes her, sondern immer vom  schenkenden Willen Gottes her ... Das christliche Leben ist Nachfolge Christi,  aber nicht ein äußeres Nachahmen Christi, auch nicht nur ein äußeres Nachfol-  gen in Liebe und Gehorsam, sondern zuallererst Leben in Christus.“ Das Werk  will einerseits die Tugendlehre stärker in den Blick nehmen, andererseits aber  auch die Grenze des Gesetzes beachten. Es ist die Aufgabe des Christen, bei all  seinem Handeln auch die Auswirkungen zu bedenken „auf die natürliche und  übernatürliche Gemeinschaft, in der wir stehen und auf die nicht nur unsere ein-  zelnen sittlichen Entscheidungen, sondern unser ganzes religiös-sittliches Sein  ausstrahlt. Das Corpus Christi mysticum bringt uns diese Wahrheit zu vollem  Bewußtsein.“ An verschiedenen Stellen charakterisiert Häring diesen Corpus  Christi mysticum noch näher, so besonders, wenn er auf die Bedeutung der Sa-  kramente für das religiös-sittliche Leben zu sprechen kommt. Hier spüren wir  dann, daß wir am Vorabend des Konzils stehen, wenn Häring beim Bußsakra-  ment den Gedanken der Wiederversöhnung einbringt, der im neuen Ordo Poe-  nitentiae voll zur Geltung gekommen ist, ebenso beim Verständnis der Ehe als  Ecclesiola. Weiter finden wir bei Häring eine ekklesiologische Formulierung zur  Kirche, die ihre enge Beziehung zum Reich Gottes aussagt: „Die Kirche ist niıcht  einfachhin das Reich Gottes. Sie ist das ‚Quasi-Sakrament‘ des Reiches Gottes in  dieser Weltzeit.“> Dies ist ein Aspekt, der später in den Formulierungen der Kir-  che als „Ur-, Wurzel-, Grundsakrament“ näher entfaltet wird.  Mit dem Bezug zum Reich Gottes nimmt Häring einen Gedanken auf, den Jo-  hann Stelzenberger in seinem Lehrbuch der Moraltheologie besonders herausge-  arbeitet hat®. Der Tübinger Moraltheologe hat die Kirche wesentlich auf die Ba-  sileia bezogen. Das entsprach ganz seinem Grundduktus, die Moraltheologie als  Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes, wie Stelzenberger den Gedanken  der Basileia übersetzt, darzustellen. Aufschlußreich im Vergleich zu Häring ist:  Die Kirche wird bei ihm an keiner Stelle mit dem Bild vom Leib Christi charak-  terisiert, sondern sie weist auf die Basileia hin, und diese ist ihre sichtbare Grün-  dungsform.  Der kurze Rückblick zeigt, daß es von der Konzeption der Moraltheologie ab-  hängt, welches Bild der Kirche der Verfasser dann verdeutlichend einbringt. Hier  110[)Das christliche Leben
darf nıcht einseılt1g VOIN tormulierten (zesetzeswort her verstanden werden, Ja
nıcht einmal prımar VO tordernden Wiıllen (sottes her, sondern immer VO
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aber nıcht eın außeres Nachahmen Christi, auch nıcht L1UTL eın außeres Nachtfol-
SCH 1n Liebe un: Gehorsam, sondern 7zuallererst Leben ın Christus.“ [)as Werk
ll eınerseıts die Tugendlehre stärker iın den Blick nehmen, andererseıts 1aber
auch die Grenze des (sesetzes beachten. ESs 1sSt dıe Aufgabe des Christen, be] AIl
seinem Handeln auch die Auswirkungen bedenken „auf die natürliche und
übernatürliche Gemeinschaft, ın der WIr stehen un!: auf dıe nıcht 11UTLI HS CI6E e1InN-
zelnen sıttlichen Entscheidungen, sondern SANZCS relig1ös-sittliıches Seıin
ausstrahlt. Das Corpus Christı mysticum bringt uns diese Wahrheit vollem
Bewulfstsein.“ An verschiedenen Stellen charakterisiert Härıng diesen Corpus
Christı mysticum och näher, besonders, WECNN auf die Bedeutung der Sa-
kramente für das relig1ös-sıttliıche Leben sprechen kommt. Hıer spuren WITFr
dann, da{ß WIr Vorabend des Konzıls stehen, WCNN Härıng eım Bußsakra-
MentT den Gedanken der Wiederversöhnung einbringt, der 1m rdo Poe-
nıtentiae voll ZAHT: Geltung gekommen 1St, ebenso eım Verständnıis der Ehe als
Ecclesiola. Weıter tinden WIr be] Härıng eıne ekklesiologische Formulierung ZUL

Kirche, die ıhre CHNSC Beziehung FA Reich (sottes auUSSagt: „Die Kırche 1St nıcht
eintachhın das Reich (zottes. Sıe 1st das ‚Quası-Sakrament‘ des Reiches (zottes iın
dieser Weltzeıt.“ Dies 1ST eın Aspekt, der spater in den Formulierungen der Kır-
che als »Ur_) Wurzel-, Grundsakrament“ näher enttfaltet wırd

Mıt dem eZzug Z Reich (sottes nımmt Härıng eınen Gedanken auf, den JOo-
ann Stelzenberger in seınem Lehrbuch der Moraltheologie besonders herausge-
arbeitet hat® Der Tübinger Moraltheologe hat die Kırche wesentlich auf die Ba-
sıle1a bezogen. Das entsprach gSaNzZ seiınem Grundduktus, die Moraltheologie als
Sıttlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes, W1e€ Stelzenberger den Gedanken
der Basıleia übersetzt, darzustellen. Aufschlufßreich 1m Vergleich Härıng ISt
Dıie Kırche WIrFrF'! d be1 ıhm keiner Stelle MmMIıt dem Bıld VO Leıib Christı charak-
terisıert, sondern S1e weIılst auf die Basıleia hın, un: diese 1St ıhre siıchtbare Grun-
dungsform.

Der kurze Rückblick ZeIeT, dafß CS VO der Konzeption der Moraltheologie ab-
hängt, welches Bild der Kırche der Vertasser ann verdeutlichend einbringt. Hıer
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W ar CS das Bild VO mystıischen Leib Christıi, das durch dıe Enzyklika „Mystıcı
Corporıs” (1943) kırchlich eın besonderes Gewicht bekam, un die Beziehung
J: Basıleia, die stärker aut das biblische Fundament rekurrierte.

Das Zeugnıi1s engagıerter Christen

Wır machen jetzt eınen Sprung ın die 70er Jahre Die Diskussion ın der Moral-
theologıe ISt ZWAT. auch VO Zweıten Vatikanıischen Konzıl, mehr aber och VO  e

den CHOLLIHNEN gesellschaftlıchen Veränderungen gepragt. Denken WIr TEULE daran,
da{ß iınfolge des Wertewandels einıge€ zentrale, ın das individualethische Verhalten
einschneidende (zesetze W1€ das Ehescheidungsrecht, der 218 un andere gean-
ert wurden. Innerkirchlich kristallisıerte sıch die Diskussion dıe Enzykliıka
„Humanae vıitae“ (1968) aber hne die gesellschaftliıch-kulturellen Veränderun-
SCH ware dıe Heftigkeit der Auseinandersetzung nıcht verständlıich. „Humanae
vitae“ WT Ansto( eıner intensıven Diskussion Normbegründung un:
Normbildung ın der Moraltheologie. S1e W ar CHS verknüpft mı1t der rage ach
dem spezıfısch Christlıchen eıner theologischen Ethik

Dabe!] wurde sehr schnell klar, da{fß die 1ın der allgemeinen Staatslehre Zzu CI-

stenmal auftauchende sozi10logisch deskriptive Formel VO der „normatıven
Kraft des Faktischen“ keine brauchbare Ausgangsbasıs W  R Aus dem tfaktischen
<  AISt erwächst nıcht unmıttelbar eın normatıves „sollen“ Was in Wahrheit viel-
mehr kritischer Überprüfung gegebener Normbestände tührt, Stellungnah-
INenNn auslöst un: Handlungsentschlüsse beeinflufßßt, die ann ıhrerseıts die a-

tıven Strukturen eıner gesellschaftlichen Handlungsrealıtät indern vermogen,
1St eINZ1IY un allein die eınem tatsächlichen Verhalten Jjeweıls innewohnende,
VO  aD} der Vernunft der handelnden Subjekte iın ıhrem sıttlıchen Selbstanspruch Zn
tragene Überzeugung, die auf so7z1ale Anerkennung drängt.  «7 Es geht also
die 1im Verhalten sıch ausdrückende Überzeugung, da{fß das sıttlıch Rıchtige un
CGsute dadurch ANSCHMICSSCHL ZUuU Ausdruck kommt. In diesem Zusammenhang
sprechen Wılhelm Korftft un: Gerfried Hunaold VO der „nOormatıven Kraft tak-
tisch gelebter Überzeugungen“

In seliner Fundamentalmoral hat kranz Böckle diese Überlegungen iın eınen
orößeren ekklesiologischen Zusammenhang gestellt. Dabe: 1St beachten, da{ß
CS Böckle eıne normatıve Ethik geht. Böckle spricht VO der Glaubenserfah-
LUNg der Gesamtkirche un davon, „dafß der immer umtassenderen un prak-
tisch gelebten Wahrheitsfindung alle Gläubigen gerufen un!: ermächtigt sındKirchenbilder in der Moraltheologie  war es das Bild vom mystischen Leib Christi, das durch die Enzyklika „Mystici  Corporis“ (1943) kirchlich ein besonderes Gewicht bekam, und die Beziehung  zur Basileia, die stärker auf das biblische Fundament rekurrierte.  Das Zeugnis engagierter Christen  Wir machen jetzt einen Sprung in die 70er Jahre. Die Diskussion in der Moral-  theologie ist zwar auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil, mehr aber noch von  den enormen gesellschaftlichen Veränderungen geprägt. Denken wir nur daran,  daß infolge des Wertewandels einige zentrale, in das individualethische Verhalten  einschneidende Gesetze wie das Ehescheidungsrecht, der $ 218 und andere geän-  dert wurden. Innerkirchlich kristallisierte sich die Diskussion um die Enzyklika  „Humanae vitae“ (1968); aber ohne die gesellschaftlich-kulturellen Veränderun-  gen wäre die Heftigkeit der Auseinandersetzung nicht verständlich. „Humanae  vitae“ war Anstoß zu einer intensiven Diskussion um Normbegründung und  Normbildung in der Moraltheologie. Sie war eng verknüpft mit der Frage nach  dem spezifisch Christlichen einer theologischen Ethik.  Dabei wurde sehr schnell klar, daß die in der allgemeinen Staatslehre zum er-  stenmal auftauchende soziologisch deskriptive Formel von der „normativen  Kraft des Faktischen“ keine brauchbare Ausgangsbasis war. Aus dem faktischen  „ist“ erwächst nicht unmittelbar ein normatives „sollen“. „Was iın Wahrheit viel-  mehr zu kritischer Überprüfung gegebener Normbestände führt, Stellungnah-  men auslöst und Handlungsentschlüsse beeinflußt, die dann ihrerseits die norma-  tiven Strukturen einer gesellschaftlichen Handlungsrealität zu ändern vermögen,  ist einzig und allein die einem tatsächlichen Verhalten jeweils innewohnende,  von der Vernunft der handelnden Subjekte in ıhrem sittlichen Selbstanspruch ge-  tragene Überzeugung, die auf soziale Anerkennung drängt.“7 Es geht also um  die im Verhalten sich ausdrückende Überzeugung, daß das sittlich Richtige und  Gute dadurch angemessen zum Ausdruck kommt. In diesem Zusammenhang  sprechen Wilhelm Korff und Gerfried Hunold von der „normativen Kraft fak-  tisch gelebter Überzeugungen“ 8.  In seiner Fundamentalmoral hat Franz Böckle diese Überlegungen in einen  größeren ekklesiologischen Zusammenhang gestellt. Dabei ist zu beachten, daß  es Böckle um eine normative Ethik geht. Böckle spricht von der Glaubenserfah-  rung der Gesamtkirche und davon, „daß zu der immer umfassenderen und prak-  tisch gelebten Wahrheitsfindung alle Gläubigen gerufen und ermächtigt sind ...  Es geht gerade bei der sittlichen Botschaft um eine zu lebende und letztlich auch  in einem Leben aus dem Glauben zu verifizierende Wahrheit. Hier darf das  Zeugnis engagierter Christen nicht überhört werden.“? Dahinter steht die Über-  zeugung, daß bei der Lösung schwieriger Probleme und der Suche nach konkre-  111Es geht gerade be] der sıttlıchen Botschaft eıne ebende un letztlich auch
in einem Leben A4US dem Glauben verılızıerende Wahrheit. Hıer darf das
Zeugnis engagıerter Christen nıcht überhört werden.“ Dahınter steht die ber-
ZCUZUNG, da{ß be] der Lösung schwieriger Probleme un der Suche ach konkre-
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LEn Verhaltensnormen alle Glieder der Kıirche die richtige Antwort rıngen
haben uch 1er hat das taktıiısche Verhalten als solches keıine direkte normatıve
Kraftt Es mMuUu vielmehr gefragt werden, welche Überzeugung hınter dem kon-
kreten Verhalten steht. Daraus annn sıch eıne normatıve Kraft entwickeln.

Für uNnNnseTren Zusammenhang 1St wichtıg, da{ß auch 1er eın moraltheologischer
Ansatz eıner normatıven Ethik mıiıt der damıt verbunden Normbegründung seıne
Überlegungen ber die Normfindung nıcht NUL, aber auch ekklesiologisch be-
gründet. uch Böckle bezieht sıch auf biblische Bılder, WEeNnNn csehr deutlich die
Basıleia-Botschaft Jesu hervorhebt und auf die Kırche als Leib Christi SPIe-
chen kommt. ber gegenüber den Bemühungen Vorabend des Konzıls WI1e
be] Härıng un: Stelzenberger wırd 1e] stärker auf das Zusammenwirken VO  e

Lehramt, Theologen un: den anderen Gliedern des Gottesvolks hıngewiesen.
(Gemelnsam soll ach Lösungen 1mM ethischen Bereich Ausschau gehalten werden.
Als Beispiel elınes ın diesem Sınn gelungen Diıalogs ın der Kırche welst Böckle
auf den Beschlufß der Gemelinsamen Synode „Ehe un Famılie“ (1975) hın

Die Kırche als Ort geistliıcher Erfahrung
1989 erschıen die „Moraltheologische Methodenlehre“ VO  e Klaus Demmer !®.
Die normethische Grundsatzdebatte der 700er un: teilweise der s0er Jahre 1ST
ZW ar nıcht definıtıv beendet, aber andere IThemen haben sıch in den Vorder-
grund gyeschoben. Hıer 1St als EerStes die Tugendethık NENTNNEN.: Es 1St das Ver-
dienst VO 1etmar Mıeth, diese Sıchtweıise 1Ns Bewulfistsein gehoben un damıt
die Begrenztheit des normtheoretischen Ansatzes aufgezeigt haben

Demmer sucht 1U beide Ansätze ueiınander iın Beziehung SCELIZCN, ındem
ZuUuerst auf dıe theologalen Tugenden hınweıst, dıe tür die Moraltheologie kon-

St1tutiv sınd Die Moraltheologie MU: ”annn die Brücke schlagen zwıschen diesen
Tugenden un den SOgCNANNTLCN Kardinaltugenden. „Gewilfß 1sSt die Tugendethik
nıcht imstande, die Normethik TSCETIZCN; S1e ann S1e aber vertiefen.“ Im sel-
ben Zusammenhang wiırd auch VO  w der Erganzung der Normethik durch dıe
Vorbildethik gesprochen. Damıt 1St gemeınt, da{fß Modelle gelungenen Lebens,
WI1e€e ZU Beispiel die Vıten VO Heılıgen, 1er weiıtertradiert werden. S1e sind
türliıch nıcht in unmıiıttelbarem Sınn nOrmatıv, aber SC1€ iefern Beispiele, W1€e
christliches Leben und Handeln A4aUusS$s dem Glauben möglıch 1STt un: gelıngen
annn Auf diesem Hintergrund tormuliert Demmer ann im Blick auf die Kır-
che „Privilegierter Ort geistliıcher Erfahrung 1St dıe Gemeiinschaft der Glauben-
den Das teılt christlicher Sıttlichkeit ıhre kırchliche Diımension MI1t Die Kırche
1St Erinnerungs- un Erzählgemeinschaft. S1e halt das Gedächtnis Jesu Christiı
gegenwartıg. S1e 1St zugleich Verstehens- un: Interpretationsgemeinschatft. S1e
denkt in gemeınsamer Verantwortung ber den Glauben un: se1ıne sıttlıchen
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Konsequenzen ach Das geschıieht durch die einander 1abwechselnden geistesge-
schichtlichen Herausforderungen hindurch. Die Kırche 1St letztlich auch Bewäh-
S57 un Soliıdargemeinschaft. Sıttliche Standards werden entdeckt un: 1ın gC-
meınsamer Bewährung durchgesetzt.“ E27

Gegenüber der vorherigen Sıchtweise sehen WITF, da{ß eıne Weıiterentwicklung
der moraltheologischen Diskussion 1er der Ergaänzung der Normethik durch
eıne Tugend- un: Vorbildethik Konsequenzen für das Kırchenverständnis hat
Demmer skizziert mi1t seınen Beschreibungen der Kırche als „Erinnerungs- un:
Erzählgemeinschaft“, als „Verstehens- un: Interpretationsgemeinschaft“ un als
„Bewährungs- und Solidargemeinschaft“ den ekklesialen S1t7z der Moraltheolo-
o1€ Er taflßst diese Beschreibungen dem Gesichtspunkt: „Kırche
als (Ort geistlicher Erfahrung“.

Und das Zweıte Vatıkanum?

hne jer ausführlich auf die Communio-Ekklesiologie des Zweıten Vatikani-
schen Konzıls eingegegangen seın und ihre Bedeutung für das sıttliıche Han-
deln dargestellt haben !®, ann InNnan 1ın den Entwürten VO Böckle W1€e spater
VO  ; Demmer eıne Interpretation dieser Ekklesiologie sehen. Dabe! geht CS Böck-
le mehr das Problem der Normfindung un den Beıtrag der Gemeiinschaft
der Gläubigen, während Demmer mıt der Formulierung „Kırche als Ort geistli-
cher Erfahrung“ die Moraltheologie auch ekklesiologisch verankert.

Die Diskussion ber die Bedeutung der Ekklesiologie un: damıt ber das Kır-
chenbild 1St für die Moraltheologıe keineswegs beendet. Fın Grund lıegt sıcher
darın, dafß in den Konzilstexten eine hierarchische Ekklesiologie un: eine bı-
blisch-patristisch gepragte erneuerte Communio-Ekklesiologie Ööfters nebenein-
anderstehen. uch die gesellschaftlıchen Veränderungen selt der Konzilszeıit sınd

berücksichtigen.
Als eınen diskussionswürdıgen Beıtrag in diesem Zusammenhang 1STt auftf den

Auftfsatz VO  ) Liıvıo Melına „Kıirchlichkeit un Moraltheologie“ inzuwelisen. Der
Unterschied den bisherigen Entwürten liegt darın, da{fß die ekklesiologische
Thematık jer das Thema ISt, während S1E be] den Gesamtdarstellungen selbst-
verständlich Ur e1in Gesichtspunkt vielen anderen ISt Der Aufsatz soll
nıcht 1m einzelnen vorgestellt werden. Wiıchtig siınd die onadentheologischen
Hınweıse, „dafß der Freiheıit des Menschen un seinem Handeln eine unentgeltli-
che abe (zottes 1absolut vorausgeht“, un die Charakterisierung der Eucharıistie
als „Quelle der Kırche un: des Gebotes“ l

Diskussionsbedürftig scheıint mIır dagegen die Argumentationsweılse se1In.
Melina bezieht sıch 1m Text nıcht unmuıiıttelbar auf das Z weıte Vatikanum, wendet
sıch mıt seiner Kritik 1aber Ansätze, dıe sıch iıhrerseıts auf das Zweıte Vatı-

13



Herbert Schlögel

kanum beruten. 7 wel Zıtate sollen 1es verdeutlichen: „Bedeutend werden die
wichtigen, aber auch einseıtigen ekklesiologischen Flemente des Volkes Gottes,
das als SAaCcC  um mundı durch die Geschichte pılgert.“ „Nur WeNnN Ian auf
theologischer Ebene den Vorrang der Kırche als Multter VOT dem einzelnen hrı-
Sten aufgrund ıhres hierarchischen Wesenselementes anerkennt un in der Folge
die Pädagogıik des Sentıire G Ecclesıia respektiert, sınd die schweren Mifßßver-
ständnısse Zu vermeıden, welche ein demokratistischer Aufruf ZUr Kolmnon1a in
der christlichen Gemeinschaft auch für die Moraltheologie beinhaltet. In sol-
chen mıifßverständlichen ekklesiologischen Entwürfen, die oft tormal auf das
konzıhäre "Thema des Volkes (zottes Bezug nehmen, hne adäquat ınter-
pretieren, hat der Geist, der hne Unterschied allen verliehen 1St, ın der Dialektik
zwıschen einem (falsch verstandenden) Sensus tidelium un: dem Lehramt
wirken. 15

Fuür dıe moraltheologische Diskussion ware CS hılfreich SCWCESCH, der Autor
hätte seinerseılts iın seıiner Darlegung WI1€C in seiner Kritik auf die TLexte des Kon-
7115 und ıhre Interpretation abgehoben. Gerade dieser Beıtrag macht in seınem
Verzicht eınes direkten Bezugs auf das / weıte Vatikanum siıchtbar, W1C dringlich
un unabgeschlossen die Diskussion ber das Konzil un se1ıne Rezeption 1St

Anhand der ersten TEC1I Beispiele, dıe AUS unterschiedlichen Jahrzehnten 1N-

INCN, haben WIr teststellen können, WIEC schr moraltheologischer Ansatz un Kır-
chenbild einander wechselseıtig bedingen. Der letzte Punkt welst darüber hınaus
darauft hın, Aa auch bei diesem 'T’hema die Suche nach der Gestalt der Kırche 1im
Sınn des 7 weiıten Vatikanıschen Konziıls und der heutigen ethischen Heraustor-
derungen keineswegs abgeschlossen 1St
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